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Merkblatt 
Happy Hours 
 

Handels- und Werbebeschränkungen für Spirituosen 
Das Alkoholgesetz enthält Handels- und Werberestriktionen für Spirituosen und 
spirituosenhaltige Getränke. Diese verbieten grundsätzlich Vergünstigungen, Preisreduktio-
nen und  
Aktionen sowie die entsprechende Werbung. 

Deshalb sind unter anderem folgende Anlässe illegal, falls auch Spirituosen und 
spirituosenhaltige Getränke inbegriffen sind: Happy Hours, Zwei für eins, Tre per uno, Mezzo 
Prezzo, All-Inclusive-Anlässe, Fünfliber-Abend, Börsen-Drinking (variable Preise je nach 
Nachfrage) usw.  

Zu den illegalen Aktionen zählen ebenfalls Umschreibungen wie: «Von x bis y Uhr alle  
Cocktails nur z Franken», «Eintritt x Franken – all Drinks free», «Freitags Drink x, samstags 
Drink y für nur z Franken» oder «Getränkegutschein für alle, die verkleidet erscheinen» usw. 

Wichtiger Hinweis: Diese Aufzählungen sind nicht abschliessend und dienen lediglich der 
Illustrierung. 

 

Die Gesetzestexte im Wortlaut 

Art. 41 Abs. 1 des Alkoholgesetzes: Handelsverbote (� Kontrolle durch Kantone) 

Verboten ist der Kleinhandel mit gebrannten Wasser 

[…] 

g.  zu Preisen, die keine Kostendeckung gewährleisten, ausgenommen behördlich angeord-
nete Verwertungen; 

h.  unter Gewährung von Zugaben und anderen Vergünstigungen, die den Konsumenten 
anlocken sollen; 

[…] 

Art. 42b Abs. 2 des Alkoholgesetzes: Beschränkung d er Werbung ( � Kontrolle durch 
EAV) 

Preisvergleichende Angaben oder das Versprechen von Zugaben oder anderen Vergünsti-
gungen sind verboten. 

 

Konsequenzen bei Widerhandlungen 
Missachtung der Werbe- und Handelsvorschriften des Alkoholgesetzes werden mit Bussen 
geahndet (Art. 57 des Alkoholgesetzes). Vorbehalten bleibt eine Verzeigung an die 
zuständigen kantonalen Behörden. 
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Zusatzinformationen 

Zusätzliche Informationen zur EAV, zum Alkoholgesetz (AlkG; SR 680) und zu den alkohol-
rechtlichen Werbebestimmungen finden Sie im Internet unter www.eav.admin.ch.  

Haben Sie noch Fragen?  Dann kontaktieren Sie:  Markus Mosimann  
                                                                                 Koordination Handel und Werbung 
   T +41 (0) 31 309 14 06 
  F +41 (0) 31 309 15 03 
E-Mail  khw@eav.admin.ch  
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